
Verbandswesen

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Band (Jahr): 10 (1894)

PDF erstellt am: 27.06.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



516 Jliuftrtrrtî fihroeijertrcije Sanbroerher-Jettung (Organ für bie offiziellen Sßubltfationen be8 ©cbmeij. ©eroerbeoeretn?) 'Jlo. 37

mehrerer Slugfunftgftellen für technische gragen in Beratung
ZU gießen.

3. Ser Schweiz. ©etoerbeöerein gewährt benjenigen ©ef*
tionen, toeld^e burd) gemeinsame Shätigfeit in ber Slußbar*
madjnng Bon SJiohftoffen, §albfabrifaten ober SJlotoren für
bas Sleingetoerbe erfolgreich toirfen, einen Seitrag an bie

bezüglichen Soften big auf ben ©efamtbetrag bon gr. 1000
ber 3ahr.

4. Sag ©efretariat toirb beauftragt, ein §eft ber „®e*
Werblichen 3ettfragen" beförberlid) aufzuarbeiten, tneldöeS ai§
allgemein orientierenber iUuftrierter SBegroeifer für SDlotoren*
betrieb unb 2Berfzeugmafd)inen bienen foH.

(gortfefcuirg folgt.)

(©tijtoetjertfdjer ©etoerbeDemu.
(Offizielle Mitteilung be§ ©etretariatS oom 1. ®ej. 1894).

3n ber am 30. 9tou. in 3üritf) ftattgefunbenen faft Boll*

jählig befugten ©ißuttg beg SentralBorftanbeg, an weither
Born eibgen. 3nbuftrie=Separte;nent auch f?err Sr. Saufmann
teilnahm, mürben Borerft einige orbentliche ©efdjäfte, roie

Subget u. f. m. erlebigt.
Stuf ©runb ber frühern Sefdjlüffe be§ ©entraloorftanbeg

betreffenb görberung bei SerufSlehre beim SDleifter mürbe für
biejenigen §anbmerffmeifter, meldte zur Sachführung einer

mohlgeregelten SerufSlehre einen 3ufd)uß beanfprudjen, bag

Sflidjtenheft aufgeftellt unb bie fofortige Slugfdjreibung zur
Bewerbung um Solche 3ufdjüffe befchloffen.

3m fernem mürben bie Slnträge angenommen betreffenb
• bie Organisation be? Slrbeitgnathroeifeg für junge fpanbroerfer,
bie eine ßehrlinggprüfuttg mit ©rfolg beftanben haben unb

fith bei einem tüchtigen SDleifter roeiter aufzubilben roünfchen.

Stefer SlrbeiignadjWeig mirb Born Sefretariat beg fdjmeizer.
©emerbeoereing unter beftimmten SBoraugfeßungen unentge.lt*
lieh beforgt.

3n Ausführung ber 23efd)lüffe lepter Selegierten*Ser=
fammlung mirb bag Sieferat beg §m. Sftebaftor SDteili über
ben öefäbtgunggnadjroeig im §anbroerf (alg X. fèeft ber

„©emerblichen 3^tfragen") ben ©eftionen zur Sisfuffion
unterbreitet.

Stach längerem Unteibrud) foU auf nielfeitig geäußerten
SBunfcb mieber eine Aufgabe ber gemerblidjen gathberichte,
unb zmar für bie legten fünf 3af)re 1890—94 Borbereitet
merben. Sag bezügliche gragenSdjema mürbe genehmigt.

Sag Organifationgfomitee für bie 2ehrlinggarbeiten*Slug*
Stellung in ®enf 1896, in meinem auch bag eibg. 3ubuftrie*
bepartement fid) Bertreten laffeu mirb, rourbe mit bem Stecht

ber Selbftergänzung roie folgt beftettt : §£>. ®DoS=3egher in
Süricf), Sr. SJlert in grauenfelb, Sireftor ©enoub in greiburg,
SJtunizipalrat 2e ßointe in ®enf unb ©efretär Srebs in
3üriä).

Stach Senntnignahme ber SSerhaublungen einer Konferenz,
melche am 12. Oftober mit Slbgeorbneten ber fchmeizerifchen
©eroerbemufeen unb hohem gachfdiulen ftattgefunben hatte

Zur Besprechung ber grage betreffenb auggebehntere Slnroen*

bung Bon Sltotoren unb SBerfzeugmafchinen für bag tiein*
geroerbe rourbe befchloffen, bie aug oiefen Berhanblungen fich

ergebenben ©chlußnabmen ben ©eftionen zur Begutachtung
Borzulegen. Siefe ©djlußnahmen lauten im SBefentlichen
roie folgt:

1. Sie beftehenben © e to e r b e m u f e e n finb zu erfucfjen,
fotoeit bieg nicht bereitg gefchieht, ben Söebürfniffen ber ge=

roerblichen Sßropg thunlidjfi Stechnung zu tragen burch

a) Slnlage Bon öffentlichen ©ammlungen ber bewähr*
teften SDtotoren nnbSBerfzeugmafchinen für
bag tleingeroerbe;

b) zeitroeife Beranfialtung bon © p e j i a l * ober 28 a n »

ber«, fotoie 28eihnachtg*2tugftellungen;
c) StnfteHung ober 3uztef)ung oon praftifd) erfahrenen

S e h n i f e r n, welche ben ©eroerbetreibenben zur Sin*

Schaffung ber im (Einzelfalle geeignetften SDtotoren unb
fffierfzeugmafchinen mit 9t a t unb SI u g f u n f t an bie

§anb gehen ober über ted)ntfd)e fragen 2B a n b e r *

B o r t r ä g e abhalten fönnen ;
jd) Beborzugung praftifd) oerroenbbarer SJtufterleiftungen

bei Steuanfchaffungen ;
e) Beffere 9tubbarmad)ung ber beftehenben ©amm*

l u n g e n unb S3ibliotl)efen für ©eroerbetreibenbe
unb geroerbliche gortbilbunggfdjulen, namentlich auf
bem Sanbe;

f Beranfialtung bon S a d) f u r f e n zur Slugbilbung bon
SJteiftern unb Slrbeitern in Speziellen tenntniffen unb
gertigfeiten ihreg Berufeg.

Sen ©eroerbemufeen ttäre ferner anzuempfehlen, bag
territoriale ©ebiet ihrer SBirffamfeit nicht zu begrenzen, fon*
bern -tbunlid)ft augzubehnen unb zur leichtern günblichen @r*

füHung ihrer Slufgaben eine ftänbige engere gühlung unter
fich ZU fuchen.

2. Sen f an t o n a 1 e n unb l o f al en © e w er b eb er*
einen mirb anempfohlen :

a) SJtit ben beftehenben ®eroerbe*3Jtufeen engere
gühlung zu fudjen unb biefelben bei ber Slnlage Bon

technifhen ©ammlungen, bei ber ©mdjtung Bon Sing*

funftgfteflen über technische fragen unb bei Slbhaltung
Bon SßanberBorträgen unb Söanberaugftettungen fo Biel
alg möglich Z" unterftüßen;

b) bie grage zu prüfen, roie ihren SDtitgliebern bie 23 e *

fhaffung nnb richtige Slugroahl Bon Stohftoffen,
fèalbfabrifaten, SOlotoren unb 28 er f zeug*
mafchinen möglicbft erleichtert werben • fönnte, fei
eg burch genoffenfchaftliche SBereinigung ober mit fèilfe
öffentlicher ober gemeinnüßiger 3nftitute.

3. Sie gewerblichen Berufgoereine finb auf
ben 2ßert unb Slußen Bon ff a ch f u r f e n zur Sluêbilbung
Bon SJleiftern unb Slrbeitern in Speziellen Senntniffen nnb

gertigfeiten ihreg Serufeg aufmerfSam zu machen unb ein*

zulaben, Solche gachfurfe zu organifieren, roo thunlich unter
3nanfpruchnahme ber beftehenben ©eroerbemufeen unb fjach«
Sdjulen.

Sie Borliegenben grngen finb alg Sigfnffiongthema für
bie nächfte SelegiertcnoerSammlung beg ©djroeizer. ©eroerbe*
oereins in Slugfidjt zu nehmen.

ScrôanbêlDefcn.
3nt ©croerbePerein 3ûrid) referierte Otto ßarpentier

über Bie ©tünbung einer ©tipenbientaffe zur görbtrung Bon
Salenten. Seiber feien fepr Biete begabte junge SJiänner, bie

fich infolge ö£onomiid)er Slerhältniffe nicht augbilben fönnen,
roie eg ihre Salente erforbern. Siefem llebelftanbe fottte
abgeholfen werben unb eg hat bie ©emeinttüfcige ©efeü(chaft
beg Söezirfeg 3ürich hiewn bereitg ben Slnfang gemacht, inbem

fie fich mit bem ©eroerbeberein unb bem ©eroerbefdhulBerein
in SBerbinbung feßte unb ein 6ezüglid)eg ©tatut augarbeitete.

Siefeg Statut routbe Borgsiefen unb fanb allgemeine Slner*

fennung. Ser Steferent teilte mit, baß ber ©eroerbefhulBerein
bereitg 500 gr. alg Seitrag in SlugfiCht gefteHt habe unb

er beantragte ber S3erSammlung, 100 gr. alg jährlichen Sei*

trag zu beftimtnen. Ser Slntrag rourbe angenommen. 3u=
folge einer 3uf<hrift rourbe befchloffen, bie Seßrlinggprüfungen
oon 1895 in ©emeinfhaft mit bem ©entralBerbaub oorzu*
nehmen.

lieber ben „23efähigunggnad)roeig im §anbroerf" referiert
©eroerbefefreiär Srebg. Siefe grage ift allerbingg noh nicht
Spruchreif unb eg werben nod) mehrere bezügliche Vorträge
ftattfinben. Sie grage rourbe bem ©eroerbeberein 3"uid>
Pom ©Chroeiz. ©eroerbeberein zur näheren Prüfung auferlegt.
Ser SReferent fam zu bem ©djluffe, baß biefe gorberung nie

bewilligt unb auch nicht gebilligt würbe. Sie ift praftifd)
nicht burchführbar unb auch nicht im 3ntereffe beg Äleinhanb*
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mehrerer Auskunftsstellen für technische Fragen in Beratung
zu ziehen.

3. Der Schweiz. Gewerbeverein gewährt denjenigen Sek-
tionen, welche durch gemeinsame Thätigkeit in der Nutzbar-
machung von Rohstoffen, Halbfabrikaten oder Motoren für
das Kleingewerbe erfolgreich wirken, einen Beitrag an die

bezüglichen Kosten bis auf den Gesamtbetrag von Fr. 1000
per Jahr.

4. Das Sekretariat wird beauftragt, ein Heft der „Ge-
weiblichen Zeitfragen" beförderlich auszuarbeiten, welches als
allgemein orientierender illustrierter Wegweiser für Motoren-
betrieb und Werkzeugmaschinen dienen soll.

(Fortsetzung folgt.)

Schweizerischer Gewerbeverein.
(Offizielle Mitteilung des Sekretariats vom 1. Dez. 18S4).

In der am 30. Nov. in Zürich stattgefundenen fast voll-
zählig besuchten Sitzung des Centralvorstandes, an welcher
vom eidgen. Industrie-Departement auch Herr Dr. Kaufmann
teilnahm, wurden vorerst einige ordentliche Geschäfte, wie

Budget u. f. w. erledigt.
Auf Grund der frühern Beschlüsse des Centralvorstandes

betreffend Förderung dei Berufslehre beim Meister wurde für
diejenigen Handwerksmeister, welche zur Durchführung einer

wohlgeregelten Berufslehre einen Zuschuß beanspruchen, das

Pflichtenheft aufgestellt und die sofortige Ausschreibung zur
Bewerbung um solche Zuschüsse beschlossen.

Im fernern wurden die Anträge angenommen betreffend
die Organisation des Arbeitsnachweises für junge Handwerker,
die eine Lehrlingsprüfung mit Erfolg bestanden haben und
sich bei einem tüchtigen Meister weiter auszubilden wünschen.

Dieser Arbeitsnachweis wird vom Sekretariat des schweizer.
Gewerbevereins unter bestimmten Voraussetzungen unentgelt-
lich besorgt.

In Ausführung der Beschlüsse letzter Delegierten-Ver-
sammlung wird das Referat des Hrn. Revaktor Meili über
den Befähigungsnachweis im Handwerk (als X. Heft der

„Gewerblichen Zeitfragen") den Sektionen zur Diskussion
unterbreitet.

Nach längerem Unterbruch soll auf vielseitig geäußerten
Wunsch wieder eine Ausgabe der gewerblichen Fachberichte,
und zwar für die letzten fünf Jahre 1890—94 vorbereiter
werden. Das bezügliche Fragenschema wurde genehmigt.

Das Organisalionskomitee für die Lehrlingsarbeiten-Aus-
stellung in Genf 1896, in welchem auch das eidg. Industrie-
département sich vertreten lassen wird, wurde mit dem Recht
der Selbstergänzung wie folgt bestellt: HH. Boos-Jegher in
Zürich, Dr. Merk in Frauenfeld, Direktor Genoud in Freiburg,
Munizipalrat Le Coime in Genf und Sekretär Krebs in
Zürich.

Nach Kenntnisnahme der Verhandlungen einer Konferenz,
welche am 12. Oktober mit Abgeordneten der schweizerischen
Gewerbemuseen und höhern Fachschulen stattgefunden hatte

zur Besprechung der Frage betreffend ausgedehntere Anwen-
dung von Motoren und Werkzeugmaschinen für das Klein-
gewerbe wurde beschlossen, die aus oiesen Verhandlungen sich

ergebenden Schlußnahmen den Sektionen zur Begutachtung
vorzulegen. Diese Schlußnahmen lauten im Wesentlichen
wie folgt:

1. Die bestehenden Gewer bem u seen sind zu ersuchen,

soweit dies nicht bereits geschieht, den Bedürfnissen der ge-
merklichen Praxis thnnlichst Rechnung zu tragen durch

s.) Anlage von öffentlichen Sammlungen der bewähr-
testen Motoren und Werkzeugmaschinen für
das Kleingewerbe;

b) zeitweise Veranstaltung von S p e zial - oder Wan-
der-, sowie Weihnachts-Ausstellungen;

o) Anstellung oder Zuziehung von praktisch erfahrenen

Technikern, welche den Gewerbetreibenden zur An-

schaffung der im Einzelfalle geeignetsten Motoren und
Werkzeugmaschinen mit R at und A u s k u n ft an die

Hand gehen oder über technische Fragen Wander-
vorträge abhalten können;

M Bevorzugung praktisch verwendbarer Musterleistungen
bei Neuanschaffungen;

s) Bessere Nutzbarmachung der bestehenden Samm-
lu n g en und Bibliotheken für Gewerbetreibende
und gewerbliche Fortbildungsschulen, namentlich auf
dem Lande;

si) Veranstaltung von Fachkursen zur Ausbildung von
Meistern und Arbeitern in speziellen Kenntnissen und
Fertigkeiten ihres Berufes.

Den Gewerbemuseen wäre ferner anzuempfehlen, das
territoriale Gebiet ihrer Wirksamkeit nicht zu begrenzen, son-
dern -thunlichst auszudehnen und zur leichtern gündlichen Er-
füllung ihrer Aufgaben eine ständige engere Fühlung unter
sich zu suchen.

2. Den k an to n al e n und l o kal en G e w er b ev er-
einen wird anempfohlen:

a) Mit den bestehenden Gewerbe-Museen engere
Fühlung zu suchen und dieselben bei der Anlage von
technischen Sammlungen, bei der Errichtung von Aus-
kunftsstellen über technische Fragen und bei Abhaltung
von Wandervorträgen und Wanderausstellungen so viel
als möglich zu unterstützen;

b) die Frage zu prüfen, wie ihren Mitgliedern die Be-
schaffung und richtige Auswahl von Rohstoffen,
Halbfabrikaten, Motoren und Werkzeug-
Maschinen möglichst erleichtert werden könnte, sei

es durch genossenschaftliche Vereinigung oder mit Hilfe
öffentlicher oder gemeinnütziger Institute.

3. Die gewerblichen Berufsvereine sind auf
den Wert und Nutzen von Fach kursen zur Ausbildung
von Meistern und Arbeitern in speziellen Kenntnissen und
Fertigkeiten ihres Berufes aufmerksam zu machen und ein-

zuladen, solche Fachkurse zu organisieren, wo thunlich unter
Inanspruchnahme der bestehenden Gewerbemuseen und Fach-
schulen.

Die vorliegenden Fragen sind als Diskussionsthema für
die nächste Delegiertenversammlung des Schweizer. Gewerbe-
Vereins in Aussicht zu nehmen.

Verbandswesen.
Im Gcwerbeverein Zürich referierte Otto Carpentier

über die Gründung einer Stipendienkasse zur Förderung von
Talenten. Leider seien sehr viele begabte junge Männer, die

sich infolge ökonomischer Verhältnisse nicht ausbilden können,
wie es ihre Talente erfordern. Diesem Uebelstande sollte
abgeholfen werden und es hat die Gemeinnützige Gesellschaft
des Bezirkes Zürich hierin bereits den Anfang gemacht, indem
sie sich mit dem Gewerbeverein und dem Gewerbeschulverein
in Verbindung setzte und ein bezügliches Statut ausarbeitete.
Dieses Statut wurde vorgelesen und fand allgemeine Aner-
kennung. Der Referent teilte mit, daß der Gewerbeschulverein
bereits 500 Fr. als Beitrag in Aussicht gestellt habe und

er beantragte der Versammlung, 100 Fr. als jährlichen Bei-
trag zu bestimmen. Der Antrag wurde angenommen. Zu-
folge einer Zuschrift wurde beschlossen, die Lehrlingsprüfungen
von 1895 in Gemeinschaft mit dem Centralverband vorzu-
nehmen.

Ueber den „Befähigungsnachweis im Handwerk" referiert
Gewerbesekretär Krebs. Diese Frage ist allerdings noch nicht

spruchreif und es werden noch mehrere bezügliche Vorträge
stattfinden. Die Frage wurde dem Gewerbeverein Zürich
vom Schweiz. Gewerbeverein zur näheren Prüfung auferlegt.
Der Referent kam zu dem Schlüsse, daß diese Forderung nie

bewilligt und auch nicht gebilligt würde. Sie ist praktisch

nicht durchführbar und auch nicht im Interesse des Kleinhand-
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merfeS unb mürbe bie Särberung biefes StanbeS entfdjieben
hemmen. @8 mürbe bie Abmeifung biefer Sorberung beau»

tragt unb aud) genehmigt. ®ie grage mirb fpäter nod) ein»

Iäfllidj biSfutiert m erben.

$erfdne&ene§.
Altertümliche ÄunflauSftellung. 3u ben reftaurierten

Säumen be8 bekannten SlofterS ©r. ©eorgen gu ©tein am
flMjein mirb bom 1. Auguft bis 30. September 1895 eine

AuSfleEung bon SBerten ber Sunft unb be8 SunftgeroerbeS
au8 alter SAt unb in altem ©til ftattfinben. ®S füllen
n. a. auSgefteflt merben: ©otifdje unb 3tenaiffance»äRöbeI,
alte nnb neue ©laSgemälbe, firc^Iicfje Altertümer, Sifcbgeräte
unb »©efäfje, Südjen», Seher» unb SBlrtfcbaftSgeräte, 3Ce£tiI=

arbeiten, ^panbfdjriften nnb Südjer, alte Silbroerfe unb
©emälbe, Äachbilbungen alter Sunftmerfe, Stüngen, ©iegel,
Urfunben, ma8 jemeilen in bie paffenben Säume, mie

2Bohngemäd)er, Sreuggang, SapeEe, Sefeftorien, 3eBen,
Sdjlafräume Perteilt merben mirb. Eflan hofft, ©inheimifchen
unb gfremben einen mürbigen Segriff geben gu fönnen nidfl
nur Don ber gangen ©imidjtung eines SlofterS in früheren
3ahrbunberten, fonbern aud) bon ben fünftlerifchen Anreg»
ungén, bie bon ber ©tätte ber AuSfleEung ausgegangen finb.
®ie AuSfleEung mirb g. S. auch ba8 StA AneS ber fünft'
biftorifcben Ausflüge beS September 1895 in Sonftang
tagenben ©efamiDerbanbeS ber beutfdjen ©efdjidflS* unb
AltertumSPeretne bilben. ®a8 Komitee, baS Samen bon
beftem Slang aufmeift, (im örtlichen AuSfdjufl g. S. ©emeinbe»

präfibent ©ptoeiler, im meiteren u. a. ®r. ©rieSfjaber,
SegierungSpräflbent in ©chaffbaufen, ©raf Seppelin, mürtt.
Sammerberr, Sorftanb beS Sereins für ©efdflchte beS So»
benfeeS, SonferDator ©täpelin in Srauenfelb, ®r. §enne
am Sbpn, flJrof. ®r. Setter (Sern), ©igentümer beS SlofterS)
menbet fid) in einem Aufruf, bem ein AnmelbungSformular
beiliegt, in erfter ßinie an öffentliche unb pribate ©ammlungen,
meiterbin an alle greunbe ber Sunft unb beS Altertums,
an bie Selförben, Sünftler unb Sunftbanbmerfer mit ber
Sitte um Seteiligung burd) ®infenbung (®ermin 15. ®egember)
bon paffenben ©egenftänben.

Cantonale ©emerbeauSfleHung ©laruê. ®ie Anmel«
bungen gur^SemerbeauSfteflung in Slams 1895 finb in er»

freulieber AngapI eingegangen, fo bafl bie nächftjäbrige Aus»
ftellung einen giemlid) bebeutenben Ilmfang annehmen unb
ein reichhaltiges Stlb beS glarnerifcften ©anbmerfS unb @e»

merbeS bieten mirb. ®ie ©pegialfomiteeS merben nädjftenS
mit ihren Sorarbeiten beginnen.

©in neue! ^Baumaterial mies £err Sngenieur SBalter

fürglich in Sroben im 3ürd)er 3ngenieur» unb Arcfflteften»
Serein bor. @8 finb bieS fogen. „®ip S biet en". ®ie»
felben maren bisher an fiel) nidfl unbefannt. ®as neue ift,
bafc bei ben gegeigten Sroben als ©runbftoff nidfl ©dfllf,
fonbern § o I g m o 11 e oermenbet mirb. ®ie Senügung ber

£oIgmoEe für befagten 3med bietet Derfdjiebene namhafte
Sorteile, fo fönnen bie §oIgmolIgipSbieIen beliebig
gefügt merben, Sögel galten in ihnen gang feft, ihr Staterial
ift ein gefunbeS unb man fann fie überall anpaffen. ®ie
®ielen merben in allen ©tärfen angefertigt. ®aS intereffante
Seferat beS fèerrn Söalter marb mit groftem Sntereffe bon
ben anmefen^en gablreidjen Sadfleuten entgegengenommen.

©emerblidjeS ©tgentum. ®er SunbeSrat Ijat eine SoE»

gieljungSüerorbnung erlaffen gum SunbeSgefep oom 29. 3uni
1894, entfjaltenb llebergangSbeftimmungen gum SunbeSgefefc
nom 26. September 1890, betreffenb ben ©djufc ber Sabrif»
unb §anbel8marfen, ber §erfunftSbegeid)nungen Don SBaren
unb ber gemerblidjen AuSgeitflnungen. SQ3ir bringen ben

SSortlaut berfelben in 9tad>ftef)enbem gum Abbrud.
Art. 1. ®aS eibgeuöffif^e Amt für geiftigeS ©igentum

foE oor bem 1. 3uli 1895 an aEe 3nliaber Don ÜJlarfen,
meldte gemäfl ben Sorfdjriften beS SunbeSgefegeS Dom 19.

®egember 1879 eingetragen morbeu finb, bagegen ben Se=

ftimmungen beS Art. 14, 3tffcr 2 unb 4 beS SunbeSgefeßeS
Dom 26. September 1890 begüglidj beS ÜJlarfenbilbeS ober
ber an bie ©intragung gefnüpften Sebingungen nid)t ent=

fprecljeu, eine fdjriftlidje, eingeftflriebene Angeige ridjten.
Art. 2. 3n biefer Angeige foEen bie SöftflungSgrünbe

angegeben merben, fomie, gegebenen fJaEeS, bie Sebingungen,
unter bereu redflgeitiger ©rfüEung ber ßöfdjmtg Dorgebeugt
merben fann.

Art. 3. Seftreitet ein Starfeninbaber bie Segrünbetljeit
ber amtlichen Angeige, mübrenb baS Amt im gangen ober

teilmeife baran feflbält, fo fann jener an baS bem Amt Dor*
ftebenbe eibgenöffifd^e ®epartement refurrieren, beffen ©nt=
fefleib enbgüttig ift. 3îefnrfe fönnen jeboeb nur bis ©nbe
©eptember 1895 eingereicht merben.

Art. 4. ®ie Pom Amt behufs Aufrecbterbaltung einer
Sîarfe Derlangten Aftenftücfe unb ©litibéS (meld) lebtere gur
Seröffentlidjung abgeänberter Slarfenbilber bienen), fomie
epentueEe ©ebübren müffen fpäteftenS am 30. ®egember 1895
eingeben. Sßenn bie Aftenftüde unb ©liibés Dor bem 1. Oft.
1895 eingeben, fo nimmt baS Amt bie erforbertidjen ©in=

fdjreibungen unb Sublifationen gratis Dor; mirb biefe fÇrift
überfebritten, fo ift eine ©ebübr Don 10 fjr. pro EJÎarte gu
entrichten; bie 3ablung foE mittelft fßoftmanbat ober burefl

perfönlicbe llebermittlung erfolgen.
Art. 5. Am 31. ®egember 1895 mirb baS Amt gur

Söfdjung ber beanftanbeten Starten fdjreiten, für meldte eine

Sereinigung im Sinne Dorftebenber Seftimmungen nicht ftatt»
gefunben bat.

Art. 6. ®ie Dorliegenbe SoEgiebungSDerorbnung tritt
auf 1. ®egember 1894 in Sraft.

©ement'Stttb'Salggiegel. 233ir fönnen bem $errn J.Sch.
auf feinen Artifel in 3tr. 47 biefeS SlatteS ermibern, bafl
unfere 3tescl nicht mit ben geroöbnlidjen ©ementplatten gu
Dergleichen finb unb auch bei g-euerbtbe nicht epplobieren,
mie angebeutet morbett. ®tefe ®adbbebedungen finb gang,
neu unb in ber ©djmeig erft feit lehtem 3abr eingeführt
morben; eS fönnen alfo auch bei Srünben im Santon AppengeE
feine joldjen ®aôbebedungeu Dorgefommen fein. 3n ®eutf^«
lanb epiftieren biefe 3ic0d fchon feit 12 3abren unb haben
fleh aufs hefte bemäbrt, fo bafl nun fdjon bie meiften ®bon»
giegeleien aud) noch fo!df)e fabrigieren. Unfere Siegel finb
auch hier auf aEe Arten erprobt morben unb haben bie

Sroben beftanben, mie fie fein gmeiter Siegel beftehen mirb.
Schöner mare eS bom betreffenben §cnm auch geroefen, menn
er guerft Stufter hätte fchideu laffen unb fleh auch an ber
SBare richtig übergeugt unb Sroben angefleht, beDor inS Slaue
hinein über eine 2Bare loSgegogen mirb, bie man gar nicht
fennt unb auch feine Ahnung babon bat. Sum Sdjluffe
biene nod) gur SenntniS, baff unfere Siegel aus Soctlanb»
cement unb ©anb bergefteEt merben unb nadjbem fie genügenb
abgetrodnet unb erhärtet finb, imprägniert merben unb infolge
beffen auch feinen ®ropfen SBaffer annehmen unb fomit bei
§ifce meniger cpplobieren als jeber anbere Sle.gel.

©ementroarenfabrif Spuer & Sloeri, ©gliSau.

AEgemeine beutfehe 3faihauêfleEunB für bie gefamte
fBleihinbuftrie gu Setpgig 1895. ©eigentlich feines V.
SerbanbStageS im 3uni 1895 beabfichtigt ber Serbanb beut»

fcher SIempnerinnungen im SrpftaEpalaft gu Seipgig eine

ÇadiauSfleEung gu Peranftalten, gu beren Sefchidung bie
gefamte Sledflnbuftrie unb beren Dermanbte SerufSgroeige
laut fürgtieb ausgegebenem Scofpeft aufgeforbert merben. ®ie
AuSfleEung foE 16 ©ruppen umfaffen: Sobmaterialien ;
fèalbfabrifate; Sarben, ©bemifalien; SOäerfgeuge, £ilfS=
mafebinen; Slotoren; SBeiflblechmaren ; lädierte, oernierte
Siechmaren; Stefflng», Sronge», Sinn» unb S'utgufe', Alu»
miniurnmaren; SeleuchtungSmefen; ®leftroted)nif; Sauarbeiten
jeber Art; SBaffer», ®a8= unb ®ampfleitungeu; Sabe» unb
äßaflhapparate ; ®aS», §eig=, Sochapparate; Sachunterricht
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Werkes und würde die Förderung dieses Standes entschieden
hemmen. Es wurde die Abweisung dieser Forderung bean-

tragt und auch genehmigt. Die Frage wird später noch ein-
läßlich diskutiert werden.

Verschiedenes.
Altertümliche Kunstausstellung. In den restaurierten

Räumen des bekannten Klosters St. Georgen zu Stein am
Rhein wird vom 1. August bis 30. September 1895 eine

Ausstellung von Werken der Kunst und des Kunstgewerbes
aus alter Zeit und in altem Stil stattfinden. Es sollen
u. a. ausgestellt werden: Gotische und Renaissance-Möbel,
alte und neue Glasgemälde, kirchliche Altertümer, Tischgeräte
und -Gefäße, Küchen-, Keller- und Wtrtschaftsgeräte, Texttl-
arbeiten, Handschriften und Bücher, alte Bildwerke und
Gemälde, Nachbildungen alter Kunstwerke, Münzen, Siegel,
Urkunden, was jeweilen in die passenden Räume, wie
Wohngemächer, Kreuzgang, Kapelle, Refektorien, Zellen,
Schlafräume verteilt werden wird. Man hoff:, Einheimischen
und Fremden einen würdigen Begriff geben zu können nicht
nur von der ganzen Einrichtung eines Klosters in früheren
Jahrhunderten, sondern auch von den künstlerischen Anreg-
ungen, die von der Stätte der Ausstellung ausgegangen sind.
Die Ausstellung wird z. B. auch das Ziel eines der kuust-
historischen Ausflüge des September 1895 in Konstanz
tagenden Gesamtverbandes der deutschen Geschichts- und
Altertumsvereine bilden. Das Komitee, das Namen von
bestem Klang aufweist, (im örtlichen Ausschuß z. B. Gemeinde-
Präsident Etzweiler, im weiteren u. a. Dr. Grieshaber,
Regierungspräsident in Schaffhausen, Graf Zeppelin, württ.
Kammerherr, Vorstand des Vereins für Geschichte des Bo-
densees, Konservator Stähelin in Frauenseld, Dr. Henne
am Rhyn, Prof. Dr. Vetter (Bern), Eigentümer des Klosters)
Wender sich in einem Aufruf, dem ein Anmeldungsformular
beiliegt, in erster Linie an öffentliche und private Sammlungen,
weiterhin an alle Freunde der Kunst und des Altertums,
an die Behörden, Künstler und Kunsthandwerker mit der
Bitte um Beteiligung durch Einsendung (Termin 15. Dezember)
von passenden Gegenständen.

Kantonale GeWerbeausstellung Glarus. Die Anmel-
düngen zur^Gewerbeausstellung in Glarus 1895 sind in er-
treulicher Anzahl eingegangen, so daß die nächstjährige Aus-
stellung einen ziemlich bedeutenden Umfang annehmen und
ein reichhaltiges Bild des glarnerischen Handwerks und Ge-
werbes bieten wird. Die Spezialkomitees werden nächstens
mit ihren Vorarbeiten beginnen.

Ein neues Baumaterial wies Herr Ingenieur Walter
kürzlich in Proben im Zürcher Ingenieur- und Architekten-
Verein vor. Es sind dies sogen. „Gips diel en". Die-
selben waren bisher an sich nicht unbekannt. Das neue ist,
daß bei den gezeigten Proben als Grundstoff nicht Schilf,
sondern Holzwolle verwendet wird. Die Benützung der

Holzwolle für besagten Zweck bietet verschiedene namhafte
Vorteile, so können die Holzwollgipsdielen beliebig
gesägt werden, Nägel halten in ihnen ganz fest, ihr Material
ist ein gesundes und man kann sie überall anpassen. Die
Dielen werden in allen Stärken angefertigt. Das interessante

Referat des Herrn Walter ward mit großem Interesse von
den anwesenden zahlreichen Fachleuten entgegengenommen.

Gewerbliches Eigentum. Der Bundesrat hat eine Voll-
ziehungsverordnung erlassen zum Bundesgesetz vom 29. Juni
1894, enthaltend Uebergangsbestimmungen zum Bundesgesetz
vom 26. September 1890, betreffend den Schutz der Fabrik-
und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren
und der gewerblichen Auszeichnungen. Wir bringen den

Wortlaut derselben in Nachstehendem zum Abdruck.
Art. 1. Das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum

soll vor dem 1. Juli 1895 an alle Inhaber von Marken,
welche gemäß den Vorschriften des Bundesgesetzes vom 19.

Dezember 1879 eingetragen worden sind, dagegen den Be-
stimmungen des Art. 14. Ziffer 2 und 4 des Bundesgesetzes
vom 26. September 1890 bezüglich des Markenbildes oder
der an die Eintragung geknüpften Bedingungen nicht ent-
sprechen, eine schriftliche, eingeschriebene Anzeige richten.

Art. 2. In dieser Anzeige sollen die Löschungsgründe
angegeben werden, sowie, gegebenen Falles, die Bedingungen,
unter deren rechtzeitiger Erfüllung der Löschung vorgebeugt
werden kann.

Art. 3. Bestreitet ein Markeninhaber die Begründetheit
der amtlichen Anzeige, während das Amt im ganzen oder

teilweise daran festhält, so kaun jener an das dem Amt vor-
stehende eidgenössische Departement rekurrieren, dessen Ent-
scheid endgültig ist. Rekurse können jedoch nur bis Ende
September 1895 eingereicht werden.

Art. 4. Die vom Amt behufs Aufrechterhaltung einer
Marke verlangten Aktenstücke und Clichss (welch letztere zur
Veröffentlichung abgeänderter Markenbilder dienen), sowie
eventuelle Gebühren müssen spätestens am 30. Dezember 1895
eingehen. Wenn die Aktenstücke und Cliches vor dem 1. Okt.
1895 eingehen, so nimmt das Amt die erforderlichen Ein-
schreibungen und Publikationen gratis vor; wird diese Frist
überschritten, so ist eine Gebühr von 10 Fr. Pro Marke zu
entrichten; die Zahlung soll mittelst Postmandat oder durch
persönliche Uebermittlung erfolgen.

Art. 5. Am 31. Dezember 1895 wird das Amt zur
Löschung der beanstandeten Marken schreiten, für welche eine

Bereinigung im Sinne vorstehender Bestimmungen nicht statt-
gefunden hat.

Art. 6. Die vorliegende Vollziehungsverordnung tritt
auf 1. Dezember 1894 in Kraft.

Cement-Dach-Falzziegel. Wir können dem Herrn ^.Soir.
auf seinen Artikel in Nr. 47 dieses Blattes erwidern, daß
unsere Ziegel nicht mit den gewöhnlichen Cementplatten zu
vergleichen sind und auch bei Feuerhitze nicht explodieren^
wie angedeutet worden. Diese Dachbedeckungen sind ganz,
neu und in der Schweiz erst seit letztem Jahr eingeführt
worden; es können also auch bei Bränden im Kanton Apvenzell
keine solchen Dachbedeckungen vorgekommen sein. In Deutsch-
land existieren diese Ziegel schon seit 12 Jahren und haben
sich aufs beste bewährt, so daß nun schon die meisten Thon-
Ziegeleien auch noch solche fabrizieren. Unsere Ziegel sind
auch hier auf alle Arten erprobt worden und haben die

Proben bestanden, wie sie kein zweiter Ziegel bestehen wird.
Schöner wäre es vom betreffenden Herrn auch gewesen, wenn
er zuerst Muster hätte schicken lassen und sich auch an der
Ware richtig überzeugt und Proben angestellt, bevor ins Blaue
hinein über eine Ware losgezogen wird, die man gar nicht
kennt und auch keine Ahnung davon hat. Zum Schlüsse
diene noch zur Kenntnis, daß unsere Ziegel aus Portland-
cement und Sand hergestellt werden und nachdem sie genügend
abgetrocknet und erhärtet sind, imprägniert werden und infolge
dessen auch keinen Tropfen Wasser annehmen und somit bei
Hitze weniger explodieren als jeder andere Ziegel.

Cementwarenfabrik Lyner à Moeri, Eglisau.

Allgemeine deutsche Fachausstellung für die gesamte
Blechindustrie zu Leipzig 1895. Gelegentlich seines V.
Verbandstages im Juni 1895 beabsichtigt der Verband deut-
scher Klempnerinnungen im Krystallpalast zu Leipzig eine

Fachausstellung zu veranstalten, zu deren Beschickung die
gesamte Blechindustrie und deren verwandte Berufszweige
laut kürzlich ausgegebenem Prospekt aufgefordert werden. Die
Ausstellung soll 16 Gruppen umfassen: Rohmaterialien;
Halbfabrikate; Farben, Chemikalien; Werkzeuge, Hilfs-
Maschinen; Motoren; Weißblechwaren; lackierte, vernierte
Blechwaren; Messing-, Bronze-, Zinn- und Zinkguß-, Alu-
miniumwaren; Beleuchtungswesen; Elektrotechnik; Bauarbeiten
jeder Art; Wasser-, Gas- und Dampfleitungen; Bade- und
Waschapparate; Gas-, Heiz-, Kochapparate; Fachunterricht
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